
K U N D M A C H U N G

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens hat in seiner Sitzung vom 07.05.2026 zum Thema 
Bewilligung von Gastgärten folgendes beschlossen: 

Für Gastgärten ist eine Bewilligung zur Benutzung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken 
gem. § 82 StVO 1960 erforderlich. 

 Aufstellungszeitraum jedes Jahr ab 01.03. bis 31.10.
 In der Zeit von 1.11. bis 28. bzw. 29.2. können Betriebe an der Westseite des Kirchplatzes 

einzelne Tische und Stühle direkt an der Fassade bis zu 1m breit in Abstimmung mit der 
Marktgemeinde Wattens aufstellen. Diese Gegenstände sind auf Aufforderung unmittelbar 
zu entfernen. Für diesen Zeitraum ist keine Gebühr fällig.

 Zeitraum täglich von 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr (Möblierung darf stehenbleiben.)
 Aufstellung von beweglichen Möblierungen 
 Für jede Veranstaltung seitens der Marktgemeinde Wattens wie z.B. Marktfest, 

Bocciaturnier, Unsinniger Donnerstag … ist die Fläche des genehmigten Gastgartens frei 
zu räumen und zur Verfügung zu stellen.

 Die Flächen der Gastgärten werden von der Marktgemeinde Wattens festgelegt und sind 
einzuhalten.

 Eine Abgrenzung der Gastgärtenflächen entlang des Kirchplatzes (in Süd-Nord-Richtung) 
ist nicht erwünscht. Es dürfen an diesen Grenzlinien keine Pflanztröge, Abgrenzungen 
oder ähnliches aufgestellt werden.

 In Gehsteigbereichen ist eine Durchgangsbreite von 2,00m freizuhalten.
 Bescheid gem. § 82 StVO auf zwei Jahre

o Verwaltungsabgaben für die Bewilligung zur Benützung von Straßen zu 
verkehrsfremden Zwecken gem. TP 32 Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 
2026 (GVAV) - Aufstellung je m² der in Anspruch genommenen Fläche 26,- Euro, 
höchstens jedoch 660,- Euro

 Gebühren / Anerkennungszins:
o EUR 3,00/m² pro Jahr 

 An Amts/Kundmachungstafel
angeschlagen am 18.05.2026
abgenommen am 02.06.2026

Für die Marktgemeinde Wattens

Der Bürgermeister
MMag. Lukas Schmied
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